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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

Heute neu: 

 

1. GmbHG: Eigenkapitalersatz durch Nießbraucher  
Beschluss 05.04.2011, II ZR 173/10  

2. BGB: Leistungsklage des Gesellschafters auf Abfindung  
Urteil 07.06.2011, II ZR 186/08  

3. ZPO: Mitteilung des Beschlusstenors durch die Geschäftsstelle  
Beschluss 26.05.2011, V ZB 248/10  

4. WEG: Wahrung der Klagefrist durch Zustellung an den Verwalter  
Urteil 20.05.2011, V ZR 99/10  

5. BGB: Beweislastumkehr bei einfachem Befunderhebungsfehler  
Urteil 07.06.2011, VI ZR 87/10  

6. BGB: Klausel über Pauschalvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendi-
gung  
Urteil 05.05.2011, VII ZR 161/10  

7. BGB: Schicksal der Mietkaution bei Veräußerung der Wohnung  
Urteil 01.06.2011, VIII ZR 304/10  

8. InsO: Auslösung der Rückschlagsperre durch unzulässigen Eröffnungsan-
trag  
Beschluss 19.05.2011, IX ZB 284/09  

9. BGB, ZPO: Hinweis des Anwalts auf drohende Verjährung  
Urteil 09.06.2011, IX ZR 75/10  

10. FamFG, BGB: Bestellung eines Verfahrenspflegers zur Gutachtenerläute-
rung  
Beschluss 08.06.2011, XII ZB 43/11  

11. ARegV: Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 6 Abs. 2 ARegV  
Beschluss 28.06.2011, EnVR 48/10  

Urteile und Beschlüsse: 

1. GmbHG: Eigenkapitalersatz durch Nießbraucher  
Beschluss 05.04.2011, II ZR 173/10  

GmbHG §§ 32a, b aF 

Der Nießbraucher eines GmbH-Geschäftsanteils kann Adressat der Eigenkapitaler-
satzregeln sein.  

2. BGB: Leistungsklage des Gesellschafters auf Abfindung  
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Urteil 07.06.2011, II ZR 186/08  

BGB § 319 Abs. 1 Satz 2 

Unterlässt die nach dem Gesellschaftsvertrag hierzu verpflichtete Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts über einen außerhalb objektiv angemessener Zeit liegenden Zeit-
raum (hier: fast zwei Jahre) die Benennung eines Schiedsgutachters und die Einho-
lung des Gutachtens über die zwischen ihr und dem ausgeschiedenen Gesellschaf-
ter streitige Höhe des Abfindungsguthabens, kann der Ausgeschiedene auf Zahlung 
des ihm seiner Ansicht nach zustehenden Abfindungsguthabens klagen. Das ange-
rufene Gericht hat die Bestimmung der Leistung - falls erforderlich mit sachver-
ständiger Hilfe - durch Urteil zu treffen; eine Abweisung der Klage als zur Zeit 
unbegründet ist nicht (mehr) zulässig.  

3. ZPO: Mitteilung des Beschlusstenors durch die Geschäftsstelle  
Beschluss 26.05.2011, V ZB 248/10  

ZPO § 246 Abs. 1, § 249 Abs. 1, § 329 Abs. 2 Satz 1 

a)Die Mitteilung des Tenors eines Beschlusses durch die Geschäftsstelle an eine 
Partei ist keine unverbindliche Auskunft, sondern die formlose Bekanntgabe der 
Entscheidung nach § 329 Abs. 2 Satz 1 ZPO.  

b)Die Aussetzungswirkung nach § 249 Abs. 1 ZPO tritt schon mit der (formlosen) 
Mitteilung des Aussetzungsbeschlusses durch das Gericht (§ 329 Abs. 2 Satz 1 
ZPO) an die Partei, und nicht erst mit der Beschlusszustellung ein.  

4. WEG: Wahrung der Klagefrist durch Zustellung an den Verwalter  
Urteil 20.05.2011, V ZR 99/10  

WEG § 46 Abs. 1 Satz 2, ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 1 

a)Die Klagefrist des § 46 Abs. 1 Satz 2 WEG wird durch die Zustellung der Klage 
an den Verwalter der WEG gewahrt. Dass die Namen und die ladungsfähigen An-
schriften der zu verklagenden übrigen Wohnungseigentümer bis zum Schluss der 
mündlichen Verhandlung erster Instanz nicht nachgereicht werden, ändert daran 
nichts.  

b)Werden die Namen und die ladungsfähigen Anschriften der übrigen Wohnungs-
eigentümer bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Amtsgericht 
nicht nachgereicht, ist die Klage als unzulässig abzuweisen. Der Zulässigkeits-
mangel kann im Berufungsrechtszug geheilt werden.  

5. BGB: Beweislastumkehr bei einfachem Befunderhebungsfehler  
Urteil 07.06.2011, VI ZR 87/10  

BGB § 823 Abs. 1 Aa, C, ZPO § 286 B, G 
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Bei einem einfachen Befunderhebungsfehler kommt eine Beweislastumkehr für die 
Frage des Ursachenzusammenhangs mit dem tatsächlich eingetretenen Gesund-
heitsschaden auch dann in Betracht, wenn sich bei der gebotenen Abklärung der 
Symptome mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein so deutlicher und gravieren-
der Befund ergeben hätte, dass sich dessen Verkennung als fundamental oder die 
Nichtreaktion auf ihn als grob fehlerhaft darstellen würde, und diese Fehler gene-
rell geeignet sind, den tatsächlich eingetretenen Gesundheitsschaden herbeizufüh-
ren.  

Hingegen ist nicht Voraussetzung für die Beweislastumkehr zu Gunsten des Pati-
enten, dass die Verkennung des Befundes und das Unterlassen der gebotenen The-
rapie völlig unverständlich sind (Senatsurteil vom 29. September 2009 - VI ZR 
251/08, VersR 2010, 115 zum groben Befunderhebungsfehler).  

6. BGB: Klausel über Pauschalvergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  
Urteil 05.05.2011, VII ZR 161/10  

BGB §§ 308 Nr. 7 Buchst. a, 309 Nr. 5 Buchst. b 

a)Prüfungsmaßstab für die Wirksamkeit einer vom Unternehmer gestellten Klau-
sel, die die Höhe der Vergütung des Unternehmers nach § 649 Satz 2 BGB bei 
vorzeitiger Vertragsbeendigung mit einer Pauschale regelt, ist § 308 Nr. 7a BGB in 
entsprechender Anwendung. Wegen der vergleichbaren Interessenlage ist auch § 
309 Nr. 5b BGB entsprechend anzuwenden (vgl. BGH, Urteil vom 10. Oktober 
1996 - VII ZR 250/94, BauR 1997, 156 = ZfBR 1997, 36).  

b)Ist dem Besteller durch eine solche Klausel der Nachweis gestattet, dass die dem 
Unternehmer nach § 649 BGB zustehende Vergütung wesentlich niedriger ist als 
die Pauschale, so kommt dadurch hinreichend klar und den Anforderungen des Ge-
setzes genügend zum Ausdruck, dass auch der Nachweis gestattet ist, dem Auf-
tragnehmer stehe überhaupt keine Vergütung zu.  

c)Eine Klausel, die den entgangenen Gewinn und die bis zur Kündigung getätigten 
Aufwendungen pauschaliert, hält einer Überprüfung anhand des § 308 Nr. 7a BGB 
nur stand, wenn sie sich im Rahmen der gemäß § 649 Satz 2 BGB typischerweise 
zu beanspruchenden Vergütung hält. Werden mit der Pauschale 15 % des verein-
barten Werklohns geltend gemacht, sind für die Angemessenheitskontrolle dazu 
konkrete tatsächliche Feststellungen zu treffen.  

7. BGB: Schicksal der Mietkaution bei Veräußerung der Wohnung  
Urteil 01.06.2011, VIII ZR 304/10  

BGB § 566a 

Infolge einer nach Inkrafttreten von § 566a BGB erfolgten Veräußerung vermiete-
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ten Wohnraums tritt der Erwerber auch dann in die durch die Zahlung der Kaution 
an den ursprünglichen Vermieter begründeten Rechte und Pflichten ein, wenn es 
zuvor - noch unter der Geltung des § 572 BGB aF - weitere Veräußerungsgeschäf-
te gegeben hat und die Kaution in der Kette der vorangegangenen Vermieter nicht 
weitergeleitet worden war (im Anschluss an Senatsurteil vom 9. März 2005 - VIII 
ZR 381/03, NZM 2005, 639 unter II 2b).  

8. InsO: Auslösung der Rückschlagsperre durch unzulässigen Eröffnungsan-
trag  
Beschluss 19.05.2011, IX ZB 284/09  

InsO §§ 88, 312 Abs. 1 Satz 3 

Die Rückschlagsperre wird auch durch einen zunächst aus verfahrensrechtlichen 
Gründen unzulässigen Eröffnungsantrag ausgelöst, sofern dieser zur Verfahrenser-
öffnung führt.  

9. BGB, ZPO: Hinweis des Anwalts auf drohende Verjährung  
Urteil 09.06.2011, IX ZR 75/10  

BGB § 675 Abs. 1, ZPO §§ 141, 448 

Die zeitliche Dringlichkeit einer zur Vermeidung des Verjährungseintritts gebote-
nen Klageerhebung kann dem Mandanten durch den Hinweis des Rechtsanwalts 
hinreichend verdeutlicht werden, "sofort" Klage erheben zu müssen.  

Über den tatsächlichen Inhalt eines zwischen einem Mandanten und seinem recht-
lichen Berater geführten Beratungsgesprächs ist in Ermangelung sonstiger Be-
weismittel eine beiderseitige Parteianhörung vorzunehmen.  

10. FamFG, BGB: Bestellung eines Verfahrenspflegers zur Gutachtenerläute-
rung  
Beschluss 08.06.2011, XII ZB 43/11  

BGB § 1908 b Abs. 1; FamFG § 70 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, § 271 Nr. 1 

a)Sieht das Betreuungsgericht von der vollständigen schriftlichen Bekanntgabe ei-
nes Gutachtens an den Betroffenen ab, weil zu besorgen ist, dass die Bekanntgabe 
die Gesundheit des Betroffenen schädigen oder zumindest ernsthaft gefährden 
werde, muss ein Verfahrenspfleger bestellt, diesem das Gutachten übergeben wer-
den und die Erwartung gerechtfertigt sein, dass der Verfahrenspfleger mit dem Be-
troffenen über das Gutachten spricht (im Anschluss an Senatsbeschluss vom 11. 
August 2010 - XII ZB 138/10 - BtPrax 2010, 278).  

b)Die Entlassung des bisherigen Betreuers gemäß § 1908 b Abs. 1 BGB wird nicht 
von den §§ 70 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, 271 Nr. 1 FamFG erfasst (im Anschluss an Se-
natsbeschluss vom 18. Mai 2011 - XII ZB 671/10).  
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11. ARegV: Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 6 Abs. 2 ARegV  
Beschluss 28.06.2011, EnVR 48/10  

ARegV § 6 Abs. 2, ARegV § 9, ARegV § 10, Der Erweiterungsfaktor nach § 10 
ARegV ist in entsprechender Anwendung dieser Vorschrift bereits im ersten Jahr 
der ersten Regulierungsperiode zu berücksichtigen., ARegV § 25 

a)Bei der Ermittlung des Ausgangsniveaus zur Bestimmung der Erlösobergrenzen 
nach § 6 Abs. 2 ARegV ist die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Auslegung 
und Anwendung der Stromnetzentgeltverordnung zu berücksichtigen.  

b)Als Ergebnis der Kostenprüfung im Sinne dieser Vorschrift sind nur diejenigen 
Beträge anzusehen, die die Kostensituation im Basisjahr widerspiegeln, nicht aber 
Korrekturbeträge, die dem Umstand Rechnung tragen, dass bestimmte Kosten be-
reits zu einem früheren Zeitpunkt in die Netzentgelte eingeflossen sind, sofern die-
ses Ziel bereits durch einmaligen Abzug des Korrekturbetrags erreicht worden ist.  

b)Bei der Berechnung des pauschalierten Investitionszuschlags bestimmt sich der 
Eigenkapitalzinssatz nach der zum Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung der 
Regulierungsbehörde geltenden Rechtslage. Für den Fremdkapitalzinssatz gilt die 
spezielle Regelung des § 14 Abs. 2 Satz 6 ARegV.  

b)Ein unvorhersehbares Ereignis i.S.d. § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ARegV ist ein Um-
stand, der im Genehmigungsverfahren nach den einschlägigen gesetzlichen Vor-
schriften und wegen des Zeitversatzes zu dem maßgeblichen Basisjahr nicht be-
rücksichtigungsfähig war.  

ARegV § 9  

§ 21a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 EnWG ermächtigt nur zu der Berücksichtigung einer von 
der Entwicklung der Verbraucherpreise abweichenden Entwicklung der netzwirt- 

schaftlichen Einstandspreise, nicht aber zur Berücksichtigung eines generellen ge-
samtwirtschaftlichen oder netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts.  

ARegV § 10  

Der Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV ist in entsprechender Anwendung dieser 
Vorschrift bereits im ersten Jahr der ersten Regulierungsperiode zu berücksichti-
gen.  

ARegV § 25  

a)Der pauschalierte Investitionszuschlag nach § 25 ARegV darf pro Kalenderjahr 
ein Prozent der Kapitalkosten nicht überschreiten.  

b)Bei der Berechnung des pauschalierten Investitionszuschlags bestimmt sich der 
Eigenkapitalzinssatz nach der zum Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung der 



 
b.b.h. Fortbildungswerk Steuern und Wirtschaftsrecht  Seite - 6 - 
 

Regulierungsbehörde geltenden Rechtslage. Für den Fremdkapitalzinssatz gilt die 
spezielle Regelung des § 14 Abs. 2 Satz 6 ARegV.  

b)Ein unvorhersehbares Ereignis i.S.d. § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ARegV ist ein Um-
stand, der im Genehmigungsverfahren nach den einschlägigen gesetzlichen Vor-
schriften und wegen des Zeitversatzes zu dem maßgeblichen Basisjahr nicht be-
rücksichtigungsfähig war.  

ARegV § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2  

a)Die Härtefallregelung des § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ARegV ist bei der erstmaligen 
Bestimmung der Erlösobergrenze nach § 6 Abs. 2 ARegV anwendbar.  

b)Ein unvorhersehbares Ereignis i.S.d. § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ARegV ist ein Um-
stand, der im Genehmigungsverfahren nach den einschlägigen gesetzlichen Vor-
schriften und wegen des Zeitversatzes zu dem maßgeblichen Basisjahr nicht be-
rücksichtigungsfähig war.  

 
 


